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BKK WERRA-MEISSNER
Sudetenlandstr. 2a, 37269 Eschwege

Zusatzbeitrag

Krankenkassenbeitrag

Selbstständige

Der Beitragssatz der BKK WERRA-MEISSNER beträgt mit Krankengeld beträgt 17,99%

(14,60% + 3,39%) und ohne Krankengeld 17,39%(14,0% + 3,39%).

Service

Kennwortgeschützte

Online-Geschäftsstelle und

Krankenkassen-App

Ob Adressänderung, die Anforderung einer Mitgliedsbescheinigung oder die einfache

Übermittlung von Dokumenten - das Abwickeln persönlicher Anliegen war noch nie so einfach:

Mit der Online-Geschäftsstelle der BKK WERRA-MEISSNER und der App "Meine BKK WM"

können Sie jederzeit und ganz bequem mit der BKK in Kontakt treten. Dabei bietet die Kasse

Ihnen höchste Sicherheit Ihrer persönlichen Daten.

eigener Facharzt-Terminservice

(Vermittlung von Arztterminen)  

Sie brauchen einen Facharzttermin und möchten nicht wochenlang warten? Der

Terminservice der BKK WERRA-MEISSNER unterstützt Sie dabei. Die BKK findet die

passende Praxis und buchen für Sie einen möglichst zeitnahen Termin. Einfach und

unkompliziert geben Sie Ihre Versichertennummer sowie die nötigen Daten ein, und die  BKK

WERRA-MEISSNER kümmert sich um den Rest. Auch wenn sie Ihren Wunschtermin nicht

garantieren kannn, setzt sie alles daran, Ihnen schnell zu helfen. 

Krankenpflege / Haushaltshilfe

erweiterter Anspruch auf

Haushaltshilfe wegen schwerer

Krankheit oder akuter

Verschlimmerung einer Krankheit

(mit Kind im Haushalt)

Die Betriebskrankenkasse gewährt auch dann Haushaltshilfe, wenn  der Versicherte häusliche

Krankenpflege nach § 37 SGB V erhält und eine im Haushalt lebende Person den Haushalt

nicht weiterführen  kann. Die  Haushaltshilfe wird für einen Zeitraum von einem Monat gewährt

wenn und solange dem Versicherten die Weiterführung des  Haushaltes nach ärztlicher

Bescheinigung allein wegen einer  Krankheit nicht möglich ist und eine andere im Haushalt

lebende Person den Haushalt nicht weiterführen kann. Die Haushaltshilfe wird längstens für

einen Zeitraum von einem Monat gewährt. 

Voraussetzung ist ferner, dass im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe

das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet  hat, oder das behindert und auf Hilfe angewiesen ist. 
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Zahnvorsorge

professionelle Zahnreinigung Der Zuschuss zur Professionellen Zahnreinigung beträgt max. 25 Euro pro Kalenderjahr.

Vorsorge

Hautscreening über den

gesetzlichen Rahmen hinaus ab

18 Jahre

Hautkrebsvorsorge wird bezahlt (außerhalb der Vorsorgeuntersuchung gem. § 25 SGB V)

(insgesamt bis zu 100 EUR über das Bonusmodell ,,Wohlfühl Plus".

Impfungen

Reiseimpfungen (Privatreisen) Zuschuss zur Reiseschutzimpfung, z.B. gegen Hepatits A +B, Gelbfieber, Japanische

Enzephalitis, Cholera usw. beträgt max. 100 EUR pro Kalenderjahr im Rahmen von ,,Wohlfühl

Plus".

Grippeschutzimpfung für alle

Versicherten

Die BKK Werra-Meissner trägt die vollen Kosten der Grippeschutzimpfung für alle

Versicherten.

Spezielle Leistungen

Online-Fitness-Kurse Nicht anerkannte Präventions- und Fitnesskurse können bezahlt werden )im Rahmen von ,,Fit

Plus" mit bis zu 125 EUR).

Prävention

eigene Präventionskurse vor Ort

Präventionskurse von

Fremdanbietern

Bei der Teilnahme an qualifizierten Präventionskursen zahlt die BKK Werra-Meissner zweimal

jährlich 80% der Kursgebühr, bis zu 75 Euro pro Kurs.

Gesundheitskonto Die BKK Werra-Meissner unterstützt Sie mit Fit Plusa ktiv bei Ihren Fitness- und

Präventionszielen. Profitieren Sie von bis zu 125 Euro Zuschuss jährlich - ob für

Fitnessstudios, Kurse oder Fitnesstracker.

Mit Gesund Plus unterstützt die BKK Werra-Meissner Sie bei Ihren Gesundheitsleistungen -

von Vorsorgeuntersuchungen über alternative Heilmethoden bis hin zu Osteopathie und

Brillen. 

Bonusmodelle
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Bonusprogramm-(Bonus-Geldprä

mie) für selbst Versicherte

Beim Bonusprogramm der SKD BKK können Versicherte 50 Euro als jährlich wiederholbare

Barprämie erhalten.

Alle Untersuchungen müssen abgeschlossen sein. Das sind:

-  Zahnvorsorge (ab 16 Jahren)

-  Gesundheits-Check-up 35 (ab 35 Jahren - alle 3 Jahre)

-  Krebsvorsorge (ab 45 Jahren für Männer / ab 20 Jahren für Frauen) (gilt als erfüllt, wenn

das Alter noch nicht erreicht ist)

Bonusmodell (Erläuterungen) Das Bonusmodell der BKK Werra-Meissner gewährt einen Zuschuss von 50 Euro bei

Erfüllung der gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen.

Wahltarife

Wahltarif Selbstbehalt

Wahltarif Beitragsrückerstattung

Kombination von Selbstbehalt

und Rückerstattung möglich

Wahltarif Krankengeld für

Selbstständige

Die BKK Werra-Meissner bietet

- hauptberuflich selbstständig Erwerbstätigen (§ 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB V),

- unselbstständig Beschäftigten (§ 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SGB V) einen Tarif zur Aufstockung

des Krankengeldes an sofern diese das gesetzliche Krankengeld nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr.

2 oder 3 SGB V oder § 46 Satz 3 SGB V gewählt haben und

- nach dem KSVG (Künstlersozialversicherungsgesetz) versicherten, selbstständigen

Künstlern und Publizisten einen Tarif zur Wahl des Krankengeldes vom 15. bis zum 42. Tag

an.
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Bitte beachten Sie vor der telefonischen Kontaktaufnahme, dass wir keine Krankenkasse sind. Die Telefonnummern der 
gesetzlichen Krankenkassen finden Sie hier: https://www.krankenkasseninfo.de/impressum/
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